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Antrag an die 
Gerhard und Ellen Zeidler-Stiftung 
Stadtplatz 5 
84478 Waldkraiburg  
 
 
 
 
Antragsnr. 

 
Bearbeiter (Daten werden von der Stiftung ausgefüllt) 

 
 
 
1 Angaben zum Antragsteller 
 

  
Name der Institution Telefon/Telefax 

  
Straße, Hausnummer E-Mail 

  
PLZ/Ort Internet-Adresse 

  
Geschäftsführer/in/Vorsitzende/r Rechtsform 

 
Verantwortliche/r für die Projektbearbeitung 

 

Als gemeinnützig anerkannt (nur juristische Personen) 

         Ja, Bescheid des Finanzamtes ___________________________ vom ________________________ 

        (bitte Kopie beilegen) 

 

         Nein 

 

2 Angaben zum Projekt 
 

 
Projekttitel 

 
geplanter Zeitraum 

 
Orte (Stadt oder Region) 

 
Projektpartner 
 

 
Projektzweck 

 
                                        Tierschutz                                                      Naturschutz 
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Kurzbeschreibung des Projekts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förderbedarf in Euro 

 
Die beantragten Fördergelder werden im Jahr des Projektbeginns benötigt:  
 
   ja                                                                 anteilig, Mittelabrufplan liegt bei   

 

 
Sonstige Angaben 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Der Antragsteller verpflichtet sich, der Gerhard und Ellen Zeidler-Stiftung im Falle der Mittelbe-
willigung eine Zuwendungsbestätigung nach amtlichen Muster und/oder einen aussagekräfti-
gen Nachweis über die antragsgemäße Mittelverwendung in Form eines Jahresberichtes oder 
Abschlussberichtes zur Verfügung zu stellen. Bei Nichterfüllen dieser Nachweispflicht kann die 
Stiftung bereits ausgezahlte Fördermittel zurückfordern. 
 
Die Stiftung behält sich ausdrücklich das Recht vor, förderfähige Projekte abzulehnen oder 
Fördermittel je nach Projektbedarf nur in Raten zu bewilligen. Ein Rechtsanspruch auf Förde-
rung besteht in keinem Fall. Soweit Ratenzahlung bewilligt wurde, kann jede auf die erste Rate 
folgende Ratenzahlung davon abhängig gemacht werden, dass der Antragsteller neben regel-
mäßigen Zwischenberichten auch schriftlichen Nachweis über die Verwendung der bereits 
ausgezahlten Mittel (etwa durch Vorlage von Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Kontoaus-
zügen, o.ä.) erbringt. Bei Nichterfüllung der Nachweispflicht behält sich die Stiftung die weitere 
Auszahlung der Fördermittel ebenso vor wie die Rückforderung der bereits ausgezahlten För-
dermittel. 
 
 

  
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift, ggf. Stempel 

 

 


